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VI Anhang – VI.5 Detailinformationen zu ausgewählten Maßnahmen 
 

 

lfd. Nr.  Ort/Lage Erläuterung 

S102 Aufgelassene 
Tongrube 
Franzensberg 
(Schlakendorfer 
Tongruben ) und 
Neukalener 
Tonkuhle 
(DM, NP MSK) 

Derzeitiger Zustand, Konflikte: 

In den aufgelassenen Tongruben der stillgelegten Neukalener Ziegelei haben sich in den vergangenen Jahren Vegetationsbestände oligotropher Stillgewäs-
ser entwickelt. Die Gewässer werden häufig von Badenden aufgesucht, was eine Gefährdung bestimmter Pflanzengesellschaften zur Folge hat. Auf den 
Abraumhalden haben sich schützenswerte kalkliebende Magerrasengesellschaften gebildet. 
Die Neukalener Tonkuhle befindet sich östlich der großen aktiven Kiesgrube, östlich der Straße Neukalen-Malchin im Wald. Es handelt sich um ein tiefes 
Abgrabungsgewässer mit klarem, vermutlich meso- bis schwach eutrophem Wasser. Bemerkenswerte ist das Vorkommen des Tannenwedels (Hippuris 
vulgaris RL M-V 2). Östlich der Tonkuhle befindet sich ein aufgelassenes, relativ artenreiches Grünland.  

FFH-Gebiete/Nationalparke/NSG (vollständig, anteilig oder angrenzend): 

FFH-DE 2242-302 „Stauchmoräne nördlich Remplin“ 
Schutz-/Entwicklungserfordernisse, vorgeschlagene Maßnahmen: 

Durch die Ausweisung des Gebiets als NSG wären verbesserte Schutzmöglichkeiten der störungsempfindlichen Biotopstrukturen gegeben. Wichtige 
Schutzmaßnahmen für das NSG wären die Sicherung der Wasserqualität, ein Schutz vor Vermüllung und Stoffeinträgen sowie eine wirksame Sperrung für 
den Kfz-Verkehr. Das vorhandene Grünland sollte extensiv genutzt oder einer natürlichen Sukzession überlassen werden. 
Schlakendorfer Tongruben: Die kalkliebende Trockenvegetation mit einigen RL-Arten kann durch Schutz allein nicht erhalten werden. Hier ist eine Bewei-
dung mit Schafen, eine Mahd zur Pflege und Entbuschung sowie die Neuschaffen von Rohbodenfläche erforderlich. Auch für diesen Bereich sind die Siche-
rung der Wasserqualität, ein Schutz vor Vermüllung und Einträgen sowie eine wirksame Sperrung für den Kfz-Verkehr vordringlich. 

Umsetzungsstand, weitere Hinweise: 

Quellen: LFG M-V (2004b), NP MSK 2011 
 


